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47517 Kleve

Behördenbeteiligung gem. $ 4 Abs. 2 in Verbindung mit S 3 Abs. 2

buch (BauGB) in der Zeit vom 29.09.2015 bis zum 02.11.2015
Bebauungsplan Nr. 2-056-4 für den Bereich van-den-Bergh-Straße
Ring
lhr Schreiben vom 24. September 2015, Zeichen 61.1/Ro

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Baugrund, Boden und Wasser liegt folgende Stellungnahme vor:

Den Baugrund bilden tiefgründige wasserbeeinflusste Auenböden heterogener Lage-

rungsdichte und Substrate. Die Tragfähigkeit und das Setzungsverhalten der im
Gründungsbereich auftretenden Schichten können unterschiedlich sein. Es wird

empfohlen, den Baugrund, insbesondere im Hinblick auf seine Tragfähigkeit, sein

Setzungsverhalten und seinen Wasserhaushalt objektbezogen zu untersuchen und zu

bewerten,

siehe auch:
Hinweise: Punkt 7 im Bebauungsplan Nr. 2- 056 - 4 (Stand Nov. 2014), sowie
Kap. 6.2 Abwasserbeseitigung in der Begründung zur Offenlage (Seite 12)

zu B-Plan Nr. Nr.2-056 - 4 (Stand 28.1.2015).

Offentliche Verkehrsmittel: ab Hauptbahnhof mit Buslinie 057, Haltestelle De-Greiff-Straße
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Vorsorgender Bodensch uE zur Vermeidung und Verm inderung von Schädig un-
gen der Bodenfunktionen (Festsetzungsempfehlungen für die Schutzgüter Boden
und Wasser):

1. Zur Versickerung vorgesehene Flächen dürfen nicht befahren werden.
2. Zufahrten außerhalb bestehender Wege werden mit druckstabilen Platten

ausgelegt.
3. Zu Beginn der Baumaßnahmen sind Bereiche für die Materialhaltung und Ober-

bodenzwischenlagerung zur Minimierung der Flächenbeeinträchtigung abzu-
grenzen.

4. Baustellenbegleitende Arbeitsflächen überschreiten nicht die Plangrenzen: Ab-
grenzung durch Bauzaun;

5. Abschieben des Oberbodens ohne Verdichtungs - und Vernässungseffekte;
Lagerung des Oberbodens ohne Verdichtungseffekte;

6. Witterungsperioden im Zeitplan für vorbereitende Baumaßnahmen beachten;
7. Schutz vor Schadstoffeintrag.

Anmerkung:
Die südlich und westlich an die Plangebietsgrenzen des B-Plan Nr. 2-056-4 angren-
zenden Böden sind Auftragsböden.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Hantl)



Bezirksregierung Düsseldorf

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Stadt Kleve
Rechts- und Ordnungsamt
Postfach 1955
47517 Kleve

Kam pfmittel beseiti g un gsd ienst (KBD) / Luft bi ldauswertun g
Kleve, Klever Ring, van-den-Bergh-Straße

lhr Schreiben vom 01.10.2015, Az.: 32.2-2302-15712015

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen
liefern Hinweise auf vermehrte Kampfhandlungen im beantragten Be-
reich. Die Auswirkungen der Kampfhandlungen sind in der beigefügten
Karte nicht dargestellt. lch empfehle eine Überprüfung der zu über-
bauenden Fläche auf Kampfmiftel. Die Beauftragung dieser überprü-
fung erfolgt über das Formular Antraq auf Kampfmitteluntersuchunq auf un-
serer Internetseiter.

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das
Gefändeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung des abzuschie-
benden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminab-
sprache für einen ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu ebenfalls
d as Fo rm u lar Ant raq a uf Ka m pfm itte I u nte rs u ch u nq.

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zu-
sätzlich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unse-
rer f nternetseite das Merkblatt für Bauqrundeinqriffe.

Teile der beantragten Fläche sind von mir bereits ausgewertet worden.
Bezüglich der alten Ergebnisse vennreise ich auf die stellungnahmen
22.5-3-5154036-283107 vom 11.0'1.2008 und 22.5-3-5154036-331/10
vom 20J22010. Die obigen Empfehlungen beziehen sich daher aus-
schließlich auf den übrigen, ergänzenden Bereich.

weitere lnformationen finden sie auf unserer lnternetseite
www.brd.nrw.de/ordnuno qefahrenabwehr/kampfmittelbeseitiqunq/index.isp

1 Zur Kamplmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen.

Datum 09.10.2015
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Aktenzeichen:
22.5-3-51 54036-34't I 1 5t

bei Antwort bitte angeben

Hen Schwiering

Zimmer 116

Telefon:

0211 475-9710

Telefax:

0211 475-9040

kbd@brd.nrw.de

Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

MündelheimerWeg 51

40472 Düsseldorf

Telefon: 0211 475-0

Telefax: 0211 475-9040
poststelle@brd. nrw.de

www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel :

DB bis D-Flughafen,

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke

Haltestelle:

MündelheimerWeg

Fußweg ca. 3 min

Zahlungen an:

Landeskasse Düsseldorf

Konto-Nr.: 4 1O0 0'12

BLZ: 300 500 00 Helaba

IBAN:

DE41 3005000000041 0001 2

BIC:

WELADEDD
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Datum 09.10.2015
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lm Auftrag

(Schwiering)
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Aktenzeichen :
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Maßstab : 1:2.000

Datum: 09.10.2015

Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme veruvendet werden.

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.
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ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Deutsche Telekom Technik GmbH

Huissener Str. 5, 47533 Kleve

Stadt Kleve

61 - Planen und Bauen

Sylvia Robinson

Postfach 19 55

47517 Kleve

REFERENZEil 61,1/Ro vom 24,09.2015
AIiISPREoHPARTNER Jürgen B|ümner, PTI 13

TELEFoT'filuilHER +49 2821 58G131
DAruil 16.10.2015

EETRTFFT Bebauungsplan Nr. 2-05M ftir den Bereich van-den-BerghStraße bis Klever Ring

enü

Sehr geehrte Darnen und Herren

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt)- als Netzeigentümerin und

Nutzungsberechtigte i. S. v, $ 68 Abs, I TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und

bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planver{ahren Dritter

entgegenzünehmen und dementsprechend die er{orderlichen Stellungnahmen abzugeben,

Zu der o. g, Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

lm Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau

und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der

Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im

Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich

angezeigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

\-7. ,'27 f-i.A, /Ut * b,'A7vrryL-V'''.J / /

Thomas Stratemann Jürgen Blümner

DEUTSCHE TELEKOTI TECHNIK GMBH
Hausanschrift: Technik Niederlassung West, Kail-Lang+Straße 29, 44791 Bochum

Postanschrift:Huissener Str. 5, 47533 Kleve

Telefon: +49 2821i5800 | Telefax: +49 282 I 58Gl 39 | Iniernet www.telekom.de

Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 1 00 66), Kto.-Nr. 248 586 68, IBAN: DEl 759 01 00 6600 2485 8668, SWIFI-BIC: PBNKDEFFS9O

Aufsichtsrat Dr. Thomas Knoll (Vorsitzended

Geschäftsführung: Dr. Bruno Jacobfeuerborn (Vorsitzender), Albert Matheis, Carsten Müller
Handelsregister: AmtsgerichtBonnHRB l4190,SitzderGesellschaftBonn I USt-ldNr. DE814645262
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Landesbetrieb Straßenbru Nordrhein-Westfalenr

Rcgiooslnicdcrlassüng Nicderrhcin - Außenstellc Wcs;l

Postfach 100223 4963 Wesel

Stadt Kleve
FB Planen und Bauen
Landwehr 4-6
47533 Kleve

Straßen.NRW-Betriebssitz ' Postfach l0 l6 53 ' 45816 Gelsenkirchen
Telefon: 0209/3808-0
Intemet: www.strassen.nrw.de E-Mail: kontakl@strassen.nrw.de

Landesbank Hessen-Thüringen BLZ 30050000' Konto-Nr 40058 I 5

IBAN: DE20300500000004005815 BIC: WELADEDD
Steuemummer: 319 / 5972/07 0l

ffrrl3elt.N
ndesbelrieb Strqßenbou Nordrhein-Westfolen

niederlassung Niederrhein
ußenstelle Wesel

Kontakt: Frau Georgi

Telefon: 0281/108-320

Fax: 02ll/87565-1172152

E-Mail: bettina.georgi@strassen.nrw.de

Zeichen: 2040114.4/BPl2-056-4

(Bei Antworten bitte angeben.)

Datum: 21.10.2015

Regionalnicderlassung Niederrhein
Aullenstelle Wesel
Augustastr. 12 '46483 Wesel
Postfach 100223 '46463 Wesel
Telefon: 0281/108-l
kontakt.ml.nr@strassen.nrw. de

Bebauungsplan 2-0564, Schreiben vom 24.09.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

von lhren Planungen sind die Belange der in meiner Baulast stehenden Bundesstraße 9 im Ab-
schnitt 105.1 berührt, die dort als freie Strecke festgesetzt ist.

Vorsorglich weise ich zu der Zitfer 6.1 der Begründung darauf hin, dass das Maß der gesetzlichen
Anbauverbotszone auf 20 Meter nicht korrigiert wurde.
Darüber hinaus wiederhole ich aus Verkehrssicherheitsgründen meine Aufforderung zur Aufnahme
eines Einfriedungsgebotes.
Die Sichtdreiecke sind im Bebauungsplan darzustellen. Sie sind von sichtbehindernden Anlagen
jeglicher Art sowie Aufwuchs ab einer Höhe von 80 cm dauerhaft freizuhalten.
Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch zukünftig aus diesen Planungen
Ansprüche auf aktiven und /oder passiven Lärmschutz geltend gemacht werden. Für Hochbauten
weise ich auf das Problem der Lärm-Reflexion hin.

lch bitte um Beteiligung im weiteren Verfahren.

Mit freundlichen Grüßen
ln;lAuftrag
( Iil n-n'
zSrjh-dl

(Gdorgi)



SN Kleve BPL_Nr. 2-0 5 6-4_van-den-Bergh- Straße-bis-Klever-Ring
bauleitplanungen
An:
sylvia. robinson@kleve. de
29.10.2015 12:05
Gesendet von:
"Zimmerhofer, Kirsten" (Kirsten.Zimmerhofer@brd.nrw.de>

Details verbergen
Von: bauleiplanungen <bauleitplanungen@brd.nrw.de>
An: "sylvia.robinson@kleve.de" <sylvia.robinson@kleve.de>

Gesendet von : " Zimmerhofer, Kirsten" <Kirsten.Zimmerhofer@brd. nrw. de>

I Attachment

BPL Nr._2-056-4_va Straße bis Klever Ring.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich lhnen die Stellungnahme zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
gez. Kirsten Zimmerhofer
Bezirksregierung Dlisseldorf
Dezernat 53 - lmmissionsschutz
Cecilienallee 2, 4047 4 Düsseldorf

Mail: kirsten.zimmerhofer@brd.nru.de
Tel.: 0211 1475-9U4
Fax: O2'11 I 475-2790

www.brd.nrw.de

Ef-
*

n-den-Bergh-

Seite 1 von I
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Bezirksregierung Düsseldorf

Bezirksregierung Düsseldorl, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Stadt Kleve
Der Bürgermeister
Postfach 1955
47517 Kleve

Bebauungsplan Nr. 2-056-4 van-den-Bergh-Straße bis Klever Ring

Behördenbeteiligung gem.S 4 (2) i.V.m. S 3 (2) BauGB

lhre E-MailiSchreiben vom 24.09.2015, Az: 61/1 Ro

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des o. g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um Stel-
lungnahme gebeten.

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-
lungnahme:

Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Pla-

nung.

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende

Stellungnahme:

Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Pla-

nung.

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme:

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Datum: 29.10.2015

Seite 1 von 4

Aktenzeichen:

53.01 .04.04-Kr Kleve-27

bei Antwort bitte angeben

390/201 5

Frau Zimmerholer

Zimmer: 065

TeleJon:

0211 475-9344

Telefax:

0211 475-2790

kirsten.zimmerhofer@

brd.nrw.de

Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Cecilienallee 2.

40474 Düsseldorf

Telelon: 0211 475-0

Telelax: 0211 475-2671

poststelle@brd. nrw.de

wwwbrd.nrw.de

Öf f entliche Verkehrsmittel :

DB bis Düsseldorf Hbt

U-Bahn Linien U78. U79

Haltestelle:

Victoriaplatz/Klever Straße



Bezirksreg ierung Düsseldorf

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) seite 2 von 4

ergeht folgende Stellungnahme:

Gegen die Aufstellung des B-Plans 2-056-4 der Stadt Kleve bestehen

aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines

Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum

oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen.

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls

nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-
ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege

im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-

malbehörde zu beteiligen.

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51)

ergeht folgende Stellungnahme:

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende

Stellungnahme:

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des lmmissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-
gende Stellungnahme:

Hinsichtlich der passiv planerischen Sörtallvorsorge rege ich an, die

Zulässigkeit von Anlagen mit Betriebsbereich im Sinne von $ 3 Absatz

5a BlmSchG innerhalb der Plangebietsfläche grundsätzlich auszu'

schließen oder in der textlichen Festsetzung das Ertordernis einer Ein-

zetfallprüfung im Bauungsplan zu fixieren und verweise auf die Stel-

lungnahme vom 28.01.201 5.

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-

gende Stellungnahme:

üscnwnvt
Das Vorhaben befindet sich derzeit in keinem nach $ 76 WHG in Ver-

bindung mit $ 112 LWG ordnungsbehördlich festgesetzten oder vorläu-



Bezirksregierung Düsseldorf

fig gesicherten Überschwemmungsgebiet üSG), für das besondere seite3von4

Schutzvorschriften gelten (S 78 WHG).

lm Rahmen des Hochwasserrisikomanagements (HWRM) als lnstru-
ment des vorsorgenden Hochwasserschutzes wurden Risikogebiete
identifiziert, die ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko aufweisen.
Der Rhein ist ein solches Risikogebiete bzw. Risikogewässer. Für die
ermittelten Risikogebiete wurden bis Ende 2013 Hochwassergefahren-
und Hochwasserrisikokarten für verschiedene Hochwasserszenarien
erstellt. Diese Karten finden Sie auf der lnternetseite:

http!/www.flussaebiete.nrw.de/index.ohp/HWRMRUR\siko- und Gefahrenkarten

Das Vorhaben liegt innerhalb der Gebiete, die sowohl bei einem häufi-
gen als auch bei einem mittleren (HO100) Hochwasserereignis des
Rheins durch Versagen von Hochwasserschutzeinrichtungen ü.ber-
schwemmt werden können. Zudem liegt das Vorhaben in den Uber'
schwemmungsflächen eines extremen Hochwasserereignisses des
Rheins.

Sollten durch den Planentwurf die Aufgabenbereiche des Landschafts-

und Naturschutzes, der Wasser- und Abfallwirtschaft und des lmmissi-

onsschutzes im Zuständigkeitsbereich der Abteilung 5 (Umwelt, Dez. 51

- 54)) der Bezirksregierung Düsseldorf nicht berührt sein, bitte ich Sie

durch die zuständigen unteren Umweltbehörden o.g. Aufgabenbereiche
prüfen und bewertenzu lassen.

Ansffechpadner,
. Belange des Luftverkehrs (Dez. 26)

Herr Dohmes, Tel. 021 1 I 47 5-3700, E-Mail : rudolf .dohmes@brd. nrw.de

r Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33)
Frau Grooten, Tel. 021 1 I 47 5-9873, E-Mail : Alexandra.Grooten@brd.nrw.de

. Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4)
Frau Dr. Borgmann, Tel.02111475-1334, E-Mail:barbara.borgmann@brd'nrw'de

o Belang€ des lmmissionsschutzes (Dez. 53)
Herr Wucherpfennig, Tel. 021 11475-9185,
E-Mail : christian.wucherof enniq@brd. nrw.de

o Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54)
Frau Bäcker-Kirbach, Tel.: 021 11475-2897,
E-Mail : heidi. baecker-kirbach@brd. nrw.de



Bezirksreg ierung Düsseldorl

. Seite 4 von 4
Filnwets:

Oiese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-
rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange.

lnsofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-
se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-
gebiete haben die von lhnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-
prüft.

Dies kann dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf z.B.

in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch (Rechts-) Ver-

stöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine
Erwähnung finden

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der tÖg-aeteiligung:

http ://www. brd. n rw. de/wi ru eberu nsff O E Bff OE B. htm I

und

htto://www.brd.nnv.de/wirueberuns/PDF/Koordinieruno von TOEB Stellunonahmen.odf

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

gez. Zimmerhofer



\l Kreis
ltE KleveI--
... mehr als niederrhein

Kreisverualtung Kleve. Postfach 15 52.47515 Kleve

Stadt Kleve
Der Bürgermeister
Landwehr 4-6
47533 Kleve

Lieferanschrift Sprechzeiten Sparkasse Kleve
Kreisverwaltung Kleve montags bis donnerstags BLZ 324 500 00, Konto 5 001 698

Nassauerallee 15 - 23 von 09:00 bis 16100 Uhr BIC: WELADED1KLE

47533 Kleve freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr IBAN: DE04 3245 0000 0005 0016 98

Fachbereich:
Abteilung:

Dienstgebäude:
Telefax:

Ansprechpartner/in:
Zimmer-Nr.:
Durchwahl:

(Bitte stets ansebenl + ZgiChgn:

Datum:

Der Landrat 

-
Technik
Bauen und Umwelt - Verwaltung
Nassauerallee 15 - 23, Kleve

0282185-700
Frau Gall
E.237
02821 85-356
6.'t - 61 26 01 / 09-
05.1 1 .201 5

Kommunale Bauleitplanung der Stadt Kleve;
Bebauungsplan Kleve, Nr. 2-056-4 - van-den-Bergh-Straße bis Klever Ring

Bericht vom 24.09.2015. Az.: 6.1/Ro

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur o.g. Planung wird von mir folgende Stellungnahme vorgetragen

Als Untere Landschaftsbehörde bzql. des Artenschutzes:

Das Protokoll der artenschutzrechtlichen Prüfung habe ich beigefügt.

Als Untere Landschaftsbehörde bzql. des Landschaftsschutzes:

Den Ausführungen in der Kurzbeschreibung des Planvorhabens (Kap. 1.1., Landschaftspflegerischer
Begleitplan) wird entnommen, dass der zu Eingrünungszwecken angelegte private Grünstreifen
entlang der Straßen ,Riswicker Straße' und ,van-den-Bergh-Straße' sowie der Erschließungsstraße für
jedes Grundstück an einer Stelle in notwendiger Breite von maximal 8-10 Metern für eine Zufahtt
unterbrochen werden kann. Aufgrund der hohen Grundflächenzahl und der angestrebten ,kleinteiligen
Nutzung' des Plangebietes (Kap. 2, Begründung zur Offenlage) kann von einer entsprechenden Dichte
von Gewerbebetrieben ausgegangen werden, demnach wird an mehreren Stellen die Anlage des
Grünstreifens entfallen. Darüber hinaus stehen wegen der bereits genutzten Bereiche des Plangebiets
schon jetzt Teile der geplanten Grünfläche nicht mehr zur Verfügung.
Da der Grünstreifen in die Bilanzierung der ökologischen Kompensation einfließt, eine vollständige
Umsetzung der geplanten Maßnahme sich bereits im Vorfeld aber schon als nicht möglich erutreist,

muss die zur Verfügung stehende Kompensationsfläche neu ermittelt bzw. dargestellt werden. So

entfällt der Grünstreifen entlang der van-den-Bergh-Straße vom Kreisel bis zur Einfahrt des
Lebensmittelmarktes nahezu komplett aufgrund der vorhandenen Bebauung bzw. der Zufahrten. Die

noch nicht absehbaren Zufahrten sollten pauschal berücksichtigt werden.
Der Umfang der geplanten Gehölzpflanzung ist nicht erkennbar, daher ist die unter Code-Nr. 8.2

angegebene Flächengröße für Einzelbäume mit 326 m2 nicht nachvollziehbar. In der,Ergänzung zur
Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft im Kreis Kleve' (Kreis Kleve 2001) werden

Sparkasse Krefeld Postbank Köln

BLZ 320 500 00, Konto 323 112 144 BLZ 370 100 50, Konto 2791 7-501

BIC: SPKRDE33 BIC: PBNKDEFF

IBAN: DE51 3205 0000 0323 1 121 44 IBAN: DE32 3701 0050 0027 9175 01

http:l/www.kreis-kleve.de. e-mail: info@kreis-kleve.de. Vermittlung: 02821 85-0

öffenfliche Verkehßmittel: NIAG-Bus-Linie 49 (City-Bus) bis Haltestelle Postamt, NIAG-Bus-Linie 54 oder RVN-Bus-Linie 70 bis Haltestelle Nassauerallee

Sprechzeiten Bauordnungswesen, lmmissionsschutz, Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Abfallwirtschaft: dienstags und donnerstags von 09.00 bis 12.30 Uhr



Einzelbäume mit einer Kronentraufbereichsfläche von 25 m2 berechnet; der Grundwert in der Planung
beträgt 6 ÖE.



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP)
C.) Landschaftsbehörde Formular LANUV Stand.2010, mit Ergänzungen

:rgeR der PrimJr€ dgrch di@ z&tilndige-Landsofraftsbefdrde o ', .! -

Antragsteller: Stadt Kleve

AZ.:6.1 32 45 06-2109 | Lage: Kleve, van-den-Bergh-Straße/Klever Ring

Vorhaben: Bebauungsplan Kleve 2-056-4

ASP vom: 14.09.2015 bearbeitet von: Stadt Kleve

Landschaftsbehörde: Kreis Kleve, Nassauer Allee 15-23, 47533 Kleve
Prüfung durch: Dipl.-Biol. Meyer am: 30.10.2015

Entscheidungsvorschlag :

! Zustimmung X Zustimmung mit Nebenbestimmungen (s.u.) E Ablehnung

1. Es gibt keine ernst zu nehmenden Hinweise auf Vorkommen von FFH-Anhang
lV-Artän oder europäischen Vogelarten, die durch den Plan bzw. das Vorhaben flja [lnein
betroffen sein könnten.

Nur wenn Frage l: ,,nein":
2. Es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des $ 44 Abs.1 BNatSchG vor. Xi" [nein
Begründung:
Es sind keine negativen Auswirkungen auf FFH-Anhang lV-Arten oder europäische Vogelarten zu
erwarten, weil die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen
geeignet und wirksam sind.
Die u.a. Nebenbestimmungen sind zu beachten.

Nur wenn Frage 2. ,,nein":
3. Es ist eine Ausnahme nach $ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Alle drei
Ausnahmevoraussetzungen sind aus naturschutzfachlicher Sicht erfüllt, so E.i" lnein
dass die Ausnahme erteilt bzw. in Aussicht gestellt bzw. befürwortet wird.

Nur wenn Frage 3. ,,nein":
(und sofern im Zusammenhang mit privaten Gründen eine unzumutbare Belastung vorliegt)
4. Es wird eine Befreiung nach $ 67 Abs. 2 BNatSchG gewährt bzw. befünruortet. Ei" lnein

Nebenbestimmung:

1. Vor Abriss von Gebäudeteilen, Anderungen an der äußere Gebäudehülle bzw. Baumfällungen
ist eine Untersuchung auf Lebensstätten von Fledermäusen bzw. Vögeln erforderlich. Ggf. sind
geeignete CEF-Maßnahmen durchzuführen.

2. Als Ersatzquartiere für den Vedust einer festgestellten Lebensstätte für Zwergfledermäuse müs-
sen vor Beginn der Abrissarbeiten bzw. Anderungen der Fassaden in der Nähe 5 "Fle-
dermauskästen" als Quartiere installiert werden (CEF-Maßnahme).
Folgende Kastentypen für Fledermauskästen sind für die Art Zwergfledermaus Prplsfrellus pi-
pistrellus geeignet [vergl. Vorgaben in MKULNV NRW (2013)]: Rundkästen (2.B. die Typen Fa.
Schwegler Typ 2F, Typ 2FN und Typ 1 FW; Fa. Strobel: Rundkasten; Fa. Hasselfeldt: Typ FLH -
Bayrischer Giebelkasten) und Flachkästen verschiedener Bauart (2.8. der Fledermausspalten-
kasten FSPK der Fa. Hasselfeld oder der Typ 1 FF der Firma Schwegler).
Lau. Herstellerangaben Einbausteine verschiedener Bauart (Kastentypen, die in die Wände in-
tegriert werden oder auf Wände aufgeschraubt werden), bspw. Fledermauseinbausteine der
Firmen Hasselfeld, Schwegler und Strobel.
Die Ersatzquartiere (Einflug) sollten mindestens 3 m hoch angelegt werden, um Eingriffe durch
Personen oder Haustiere zu vermeiden. Nach Möglichkeit sollten Quartiere nach Süden oder
Osten exponiert werden; eine Anflugöffnung nahe einer Hausecke oder einer anderen auffälli-
gen Struktur am Gebäude (Giebel, Erker, Fensterbank) erleichtern den Tieren das Auffinden
des Quartiers.

3. Als Ersatzquartiere für den Verlust der festgestellten Lebensstätte für Fledermäuse müssen acht
Wochen vor Fällung der Bäume in der Nähe 6 geeignete "Fledermauskästen" als Quartiere
installiert werden (CEF-Maßnahme).



Folgende Kastentypen für Fledermauskästen sind geeignet [vergl Vorgaben in MKULNV NRW
(2013)l: Rundkästen (2.B. die Typen Fa. Schwegler Typ 2F,f yp 2FN und Typ 1 FW; Fa. Stro-
bel: Rundkasten; Fa. Hasselfeldt: Typ FLH - Bayrischer Giebelkasten) und Flachkästen ver-
schiedener Bauart (2.B. der Fledermausspaltenkasten FSPK der Fa. Hasselfeld oder der Typ 1

FF der Firma Schwegler).
Um die Wirksamkeit der Maßnahme zu erhöhen sollen verschiedene Typen der Fledermauskäs-
ten angeboten werden.

4. Der Standort für die Ersatzquartiere der Fledermäuse ist mit einem Fledermauskundler abzu-
stimmen.

5. Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) sind pro betroffenem Brutpaar der
planungsrelevanten Vogelarten entsprechend der Vorgaben in in MKULNV NRW (2013) Nist-
kästen im Plangebiet oder in unmittelbarer Nähe des Plangebietes in anzubringen.

6. Die vorgenannten CEF-Maßnahmen (Fledermauskästen sowie artspezifische Nistkästen) sind
durch Fotodokumentation und der Einzeichnung in einen Lageplan zu dokumentieren. Die Do-
kumentation ist der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Kleve vor Baubeginn vorzulegen
und zu überlassen.

7. Die Nistkästen und Fledermauskästen sind auf Dauer zu erhalten und außerhalb der Fortpflan-
zungszeit, auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen und ggf. zu reinigen (Entfernen von alten Nes-
tern etc.).
Die Wartungsprotokolle sind dem Kreis Kleve, ULB, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve, jährlich
zu übersenden.

Hinweis:

Die Verletzungs- und Tötungsverbotes des S 44 (1) BNatSchGl zu beachten.

Zitierte Literatur:

MKULNV NRW (2013): ,,Leitfaden ,,Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen" für die Berücksichti-
gung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen. Forschungsprojekt des
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen MKULNV Nordrhein-Westfalen (M.: ll'-4 - 615.17.03.09). Bearb. FÖA Landschaftspla-
nung GmbH (Trier): J. Bettendorf, R. Heuser, U. Jahns-Lüttmann, M. Klußmann, J. Lüttmann, Bosch &
Partner GmbH: L. Vaut, Kieler Institut für Landschaftsökologie: R. Wittenberg. Schlussbericht (online)
(Stand 05.02.2013)
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschut/ -> siehe unter ,,Wirksamkeit von Artenschutz-
maßnahmen

unterschrift: i.A. -/-t-ö-
Meyer

l des Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom
29. Juli 2009 (BGBI . I S. 2542) zuletA geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Januar 2013
(BGBI. lTeil 3S.95)
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Stadt Kleve
Der Bürgermeister
61-Planen und Bauen
Kavariner Strasse 20
47533 Kleve

Wesel, 6. Oktober 2015

Zeichen
'fiä?trrici't

1ot.
24.

Name
Telef on
Telef ax
E-Mail

Burbach
0281t201-2672
0281t201-2915
michael.burbach
@westnetz.de

-o 1.

2.

stellungnahme zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. g 4
(1) BauGB
1,1.126. Flächnenutzungsplanänderung für den Bereich Klever Ring /

Emmericher Straße / Briener Straße
1.2. Bebauungsplan Nr.1-276-7 für den Bereich Klever Ring / Emmeri-

cher Straße / Briener Straße
stellungnahme zu den Beteiligungen gemäß $ 4 Abs. 2 in verbindung
mit$3Abs.2BauGB
2.1. Bebauungsplan Nr. 1-089-10 für den-Bereich Hagsche Straße /

Haagsche Poort
2.2. Bebauungsplan Nr. f -245-l für den Bereich schiussgasse / Nassau-

erallee
2.3. Bebauungsplan Nr. 2-056-4 für den Bereich van-den-Bergh bis Kle-

ver Ring
2.4. Bebauungsplan Nr. 4-018-2 für den Bereich Braustraße / Erikastraße

im Ortsteil Materborn
2.5. Bebauungsplan Nr. 4-064-3 für den Bereich Bleesweg / Kayserstra-

ße im Ortsteil Materborn
2.6. Bebauungsplan Nr. 5-189-0 für den Bereich Am Ruppenberg / Frier-

sol im Ortsteil Reichswalde

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir arbeiten als Netzbetreiber (im Bereich der Mittel -, Niederspannung und
Nachrichtentechnik) im Namen und für Rechnung der RWE Deutschland AG
und wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren.

Bezug nehmend auf die oben genannten Verfahren, teilen wir lhnen mit, das kei-
ne Anlagen der RWE Deutschland AG betroffen sind.

Gegen die o. g. Verfahren bestehen seitens der RWE Deutschrand AG keine
Bedenken.

Informationen zu Mäßnähmen zur Ste;gerung der Energieeffizienz und der Eöergieein5parunq
mit Vergleichsweden lum Energieverbräuch sowie (ontaktmöglichkeiten ru Einrichtungen, die
ebehfälls Angaben über angebotene Energieeffizienhaßnahmen, Endkunden-Verglei(hsprofile
sowie gegebenenfalls te(hnische Spezifikationen von energiebetriebenen Ce.äten bereitstetlen,
erhalten Sie auf folgendef Int€rnetseite: www.edlnetz.de

'-.-.--\.
ouo*TSM )

d;;;';

.:iffi
Westnetz GmbH

Reeser Landstraße 41
46483 Wesel

r +49 281 201-Q
F +49281 201-2508
I www.westnetz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Joachim Schneider

Geschäftsführung:
Heinz Büchel
Dr. Jürgen Crönner
Dr. Stefan Küppers
Dr. Achim Schröder

Sitz der Gesellschaft:
Dortm und
Eingetragen beim
Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr.
HR B 25719

Bankverbind u ng:
Commerzbank Essen
BIC COBADEFF3SO
rBAN DE02 3604 0039

0142 0934 00
Gläubiger-ldNr.
DE05222000001 09489

USt.-ldNr. DE 8137 98 535Ein ljnternehmen dei' RWE
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i. A. Sonfeld

Seite 2

Für die weitere Beteiligung am Verfahren steht lhnen das Team Liegenschaften
aus dem Adressblock zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Westnetz GmbH

,.ffin#
Ilw

olrfr -*''
i. A.€urbach

/,A.ffi

Ein Unternehmen der RWE
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DBrcu VpnsaNo t XaNmgaog I
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Deichverband xanten - Kleve. oranienoeifn a10.47533 Kleve.

I FBLA
F Anlaqen,"'

Stadt Kleve
Postfach 19 55
47517 Kleve

Beteiligung der Behörden bei der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 2-056,4 für den
Bereich van-den-Bergh-Straße bis Klever Ring gemäß $ 4 Abs. 2 in Verbindung mit $ 3
Absatz 2 BauGB
lhr Schreiben vom 24.09.2015; Az.: 61.1/ Ro

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2-056-4 erhebt der Deichverband Xanten-
Kleve keine Einwände, da keine direkten Berührungspunkte mit den satzungsgemäßen Ver-
bandsaufgaben gegeben sind.

Der Hinweis auf die Lage im potenziellen natürlichen Überschwemmungsgebiet des Rheins ist
in der mir vorliegenden Fassung enthalten.

Mit freundlichen Grüßen
rm1fa0

cd&'-t

LEYE
DVXK
KÖRPERSCHAFT DES
örrnNrr,rcHEN RECHTS

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

Auskunft erteilt:
E-Mail:
Durchwahl
Aktenzeichen:

Datum:

(02821)7999-0
(o 28 21) 79 99 - 44
www.dvxk.de
Info@dvxk.de

Herr Noack
volker.noack@dvxk.de
(0 28 21) 79 99 - 31

222Ha

29.09.2015

Sparkasse Klsvo
Konro.Nr. 5106869 (BLZ 324 500 00)
IBAN: DE623246000000051 0e869
BIC: WELADED.IKLE

Volk3bank Klevorland
Konto-Nr. 1490010 (BLZ 324 604 221
IBAN: DE7032'160422000149001 O

BIC: GENODEDIKLL



Behördenbeteiligungen Ihr Schreiben vom 24.9.2015
Franz-Georg.Mueller
An:
Sylvia.Robinson
29.09.201514:47
Details verbergen
Von : <Franz- Georg. Mueller @Frzbistum-Koe ln. de>
An: <Sylvia.Robinson@kleve.de>

Sehr geehrte Frau Robinson!

Von der 126. Anderung des Flächennutzungsplans und den parallel angesprochenen B-Plänen sind
öffentliche Belange des Erzbischöflichen Schulfonds Köln nicht berührt.
Mit freundlichen Grüßen
Erzbischöflicher Schulfonds Köln

Anstalt des öffentlichen Rechts

Müller
Geschäftsführer

50606 Köln

Tel.Q22ll 1642-2277

Seite I von 1
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Deutsche Bahn AG . DB lmmobilien . Deutz-Mülheimer-Straße 22-24 .
50679 Köln

Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen
Frau Robinson
Landwehr 4-5
47533 Kleve

Deutsche Bahn AG
DB lmmobilien

' Region West
Kompetenzteam Baurecht

Deutz-Mülheimer-Straße 22-24
50679 Köln

www.deutschebahn.com

Karl-Heinz Sandkühler
Telefon 221l4t-3797
Telefax 221l4l-2244

karFheinz.sandkuehler@deutschebahn.com
Zeiche n F Rl-w-L(A) TÖ B- KÖL-l 5-10 1 38 (Sa 17 232)

01.10.2015

lhr Zeichen: Ihre Nachricht vom 01.10.2015

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 2-055-4 für den Bereich
van-den-Bergh-Straße bis Klever Ring

Sehr geehrter Frau Robinson,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB lmmobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unterneh-
men, übersendet lhnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme:

Bezüglich der Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes bestehen unsererseits keine Anregungen
oder Bedenken, da keine Bahnanlagen von den Planungen betroffen sind.

Bei eventuellen Rückfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

AGDeutsche Bahn

i.v. s-[ J
Strauß \

Deutsche Bahn AG
Siu Berlin
Registergericht
Berlin-Charlottenburg
HRB 50 000
USt-ldNr.: DE 811569869

Vorsitzender des Vorstand: denhold Huber
Aufsichtsrates: Dr. Rüdiger Grube, Dr.-lng. Volket Kefer
Prof. Dr. Utz-Hellmuth Felcht Vorsitrender Dr. Richard Lutz

Ronald Pofalla
Ulrich Weber



LVR-Dezernat Finanz- und Immobilienmanagement
LVR-Fachbereich Gebäude- und Lieqenschaftsmanaoement

Quatität für Menschen

LVR. Dezernat 2. 50663 Köln

Stadt Kleve
-2. Hd. Frau Robinson-
Landwehr 4-6
47533 Kleve

Herr Ludes

Tel O22t 809-4228
Fax 0227 8284-4806
Torsten. Ludes@lvr.de

Bebauungsplan Nr.1-089-10 Hagsche Str./Hagsche Port
Beba u u ngspla n N r. 7-245- L Sch I ussgasse/Nassa uera I lee
Bebauungsplan Nr.2-056-4 van-den-Bergh Str. bis Klever
Bebauungsplan Nr. 4-OtB-2 Braustraße/Erikastraße
Bebauungsplan Nr. 4-064-3 Bleesweg/Kayserstraße
Bebauungsplan Nr. 5-189-0 Am Ruppenberg/Fliersol

Ring

Ihr Schreiben vom 24.O9.2015 / ihr Zeichen: 61,1/Rö

Sehr geehrte Frau Robinson,

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass
keine Betroffenheit bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine
Bedenken gegen die o. g. Maßnahmen geäußert werden.

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim
und für das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebe-
ten, deren Stellungnahmen gesondert einzuholen

ich bedanke mich vielmals und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag dBr Landesdirektorin des Landschaftsverbandes Rheinland

tl I
1l

Datum und Zeichen bitte stets angeben

02.10.2015

* *:h

L7z

-
EM"A5

Wir freuen uns über lhre Hinweise zur Verbesserung unserer Arbeit. Sie erreichen uns unter der
Telefonnummer 0221 809-2255 oder senden Sie uns eine E-Mail an Anreounoen@lvr.de

o

N
rio

N

LVR - Landschaftsverband Rheinland
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2
Pakete: ottoplatz 2, 50679 Köln
LVR im Internet: www.lvr.de
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 2t4/587L/O027

Bankverbindung:
Landesbank Hessen-Thüringen, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00)
IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061, BIC: WELADEDD
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 501 (BLZ 370 100 50)
IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501. BIC: PBNKDEFF3To



Kenntnisnahme
MiEeichnung

Prüfung
Bearbeitung in eigener
Zuständigkeit

Stellungnahme
Erledigung

bis

Seite I von I

BBP; FNP
baiudbwtoeb
An:
sylvia.robinson
08.10.2015 l3:39
Gesendet von:
HartmutleCoutre@bunde swehr. org
Details verbergen
Von: baiudbwtoeb@bundeswehr.org
An: sylvia.robinson@kleve.de
Gesendet von: HartmutleCoutre@bundeswehr.org

I Attachment

081015 Kleve.pdf

Beigefllgte Unterlage(n) erhalten Sie mlt der Bitte um

Rtrcksendung

Betr.: 126. FNP: u.a. BBP Nr. 4-2214

Bezug: Stradt Kleve Zeichen 61.1/Ro vom 24.09. und 30.09.2015

Sehr geehrte Frau Robinson I

Als Anlage übersende ich lhnen die Stellungnahme zu o.a. Vorgängen

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

le Coutre

Bundesamt filr Infrastruktur, Umweltschutz
und Dlenstlclstungen
der Bundeswehr
Referat Infra I 3
Fontainengraben 200
53123 Bonn
&&lliü8w | {:}*$ullü,o$$$w{}ftr r}t1N
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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr
lnfra I 3 45-60-00

Bundt|ailt for Intr$trulürr. Umrrltachür und Dlandlalatrng3n
dd Bund..$r.hr. Porürch 2t G3 . 5S019 Bom

Stadt Khve
61- Planen und Bauen
Landwehr 4€ Fontainengraben 200. 53123 Bonn

Postfach 29 63, 5301 9 Bonn
Telefon: +49 (0)228 5504 - 5293
Telefax: +49 (0)228 5504 - 5763

Bw 3402 -4571
BAI UDBwToeB@bundeswehr org

8onn.

0810..2015

Aktenzeichen

Infral3-4$6&00
Bearbeiler/-in

RAI le Coutre

a:rnerr 1. 126. FttP - Anderung
2. 6 Bebauungspläne

BEzuct Stadt Kleve Zeichen 61.l/Ro vom 24.09.2015 und 30.09.2015

Sehr geehrte Damen und Herren !

zu dem im Betreff genannten Sachverhalt teile ich lhnen folgendes mit:

Die betroffenen Gebiete befinden sich im lnteressengebiet der militärischen
Luftfa hrt. (Lufrverteid igu n gsradaran lage Ma rien baum)

Gegen das o.a. Vorhaben bestehen bei gleichbleibender Sachlage seitens der
Bundeswehr keine Bedenken.
Hierbei gehe ich davon aus, dass die baulichen Anlagen eine Höhe von
max. 30 m nicht überschreiten. Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe
überschritten werden, bitte ich Sie in jedem Fall mir die Planungsunterlagen vor Erteilung
einer Baugenehmigung zur Prüfung zuzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

le Coutre



{tw

Beigefägte Unterlage(n) erhalten Sie mlt der Bltte um
Kenntnisnahme
MiEeichnung

ROcksendung

Betr.: BBP und FNP

Pr{ttung

Bezug: E-Mail vom 16.10.2015

Sehr geehrte Frau Robinson I

Die Stellungnahme bezieht sich auf 8 Bebauungspläne und einem FlächennuEungsplan.

Mit freundlichen Grtißen

lm Auftrag

le Coutre

Bundesamt fllr lnfrastrukürr, Umwcltschutz
und Dienstleistungcn
der Bundeswehr
Referat Infra I 3
Fontainengraben 200
53123 Bonn
BAIUDBwToeB@bundeswehr.oro

Von Sylvia.Robinsor@kleve.de
An baiudbntoeb(lbundeswehrorg,
Datum 16.10.2015 09:13

Betreff Antwort: BBP: FNP

Sehr geehrte Danpn und Herren,

lhre Mailvom 08.10.2015 habe ich erhalten.

Gehe ich recht in der Annahme, dass sich lhre Stellungnahme auf alle ausliegenden Planverfahren bezieht?

Seite 1 vonz

Antrvort: BBP; FNP
baiudbwtoeb
An:
Sylvia.Robinson
19.10.2015 08l,27
Gesendet von:
Hartmutl-eCoutre@bundeswelr. org
Details verbergen
Von: baiudbwtoeb@bunde swehr.org
An: Sylvia. Robinson@kleve.de
Gesendet von: HartmutleCoutre@bundeswehr.org

Stellungnahme
Bearbeitung in eigener Erledigung
Zusfrlndigkeit

bis

file://C:\Users\H600101\AppData\Local\Temp\notes4A2266\-web3049.htm 19.10.2015



lch frage deshalb, weil dezeit nictrt 6 sondern 8 Bebauungsplanverfahren zuztlglich einer
Flächennutzungsplanänd€rung ausliegen.

Freundliche Grtlße
lm Auftrag

Sylvia Robinson

Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen
Landwehr 4€
47533 Kleve

Td.: A2821lU-314
Fax.:028211 84414

Von: baiudhrtoeb@bundeswehr.oq

An: sylvia.robineon@klave.de

Datum: 08.10.201513:39

Betreff BBP: FNP

Gesendelvonr Hartmutlocoutre@fundeswehr.org

Beigefllgüe Unterlage(n) eüalten Sie mlt der Bitte um
Kenntnisnahme

MiEeichnung

Rtlcksendung

Prtifung
Bearbeitung in eigener
Zustltndigkeit

Stellungnahme

Erledigung

bis

Seite 2 von 2

Betr.: 126. FNP; u.a. BBP Nr. 4-2214

Bezug: Stadt Kleve Zeichen 61.l/Ro vom 24.09. und 30.09.20'15

Sehr geehrte Frau Robinson !

Als Anlage übersende ich lhnen die Stellungnahne zu o.a. Vorgängen

Mit freundlichen Gräßen

fmAuftrag )

b Coutre
Bundcsamt filr lnfrastruktur, Umweltsc{rutz
und Dicnstlcislungcn
dcr Bundoswchr
Referat Infra I 3
Fontainengraben 200
53123 Bonn
iüAllltl$lv l,ryl{urJ!.rf ! tS{if r}!i:t}l .,,{!i;

[Anhang "08I0I5 Kleve.pdf' gelöscht von Hartmut le Coutre/BMVg/BUND/DE]
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Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen
Landwehr 4 - 6
47533 Kleve

lhr Zeichen:
lhre Nachricht vom:

lhr Ansprechpartner:
E-Mail:

Telefon:
Telefax:
Unser Zeichen:

Datum:

61.1/Ro
24.O9.2015

Markus Gerber
gerber
@niederrhein.ihk.de
02032821 -221
0203285349 -221
il.4/MG

14.10.2015

Bebauungsplan Nr. 2-056-4 für den Bereich van-den-Bergh-Straße bis Klever Ring
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß $ 4 Abs. 2

BauGB

Sehr geehrte Frau Robinson,

mit Schreiben vom 24.09.2015 baten Sie uns um Stellungnahme zum o.g. Planverfahren.

Mit der Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Steuerung
von großflächigen Einzelhandelsbetrieben und Vergnügungsstätten in einem Gewerbege-
biet geschaffen werden. Der Plan soll auf die aktuelle BauNVO umgestellt werden. Groß-
flächige Einzelhandelsbetriebe werden auf diese Weise ausgeschlossen. Zudem werden
Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten und Vergnügungsstätten ausge-
schlossen.

Die Planung wird von der IHK ausdrücklich begrüßt.

Mit freundlichen Grüßen
Die Geschäftsführung

Postanschrift: Postfach l 0 1 5 08, 4701 5 Duisburg I Büroanschrift: Mercatorstraße 22 - 24, 47051 Duisburg
Tel.: O2O3 28210 | Fax:0203 26533 | Internet: www.ihk-niedenhein.de I E-Mail: ihk@niedenhein.ihk.de

Postbank Köln I Konto 388 932-501 | BLZ 370 100 50

I |BAN DE 9637 0100 5003 8893 250'l I BIC PBNKDEFF

1t1



Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen

Frau Robinson
Landwehr 4 - 6

47533 Kleve

rr\\(
Handwerkskammer Düsseldorf

Wirtschaftsförderung
Standortberatung

f hr Zeichen 6!.URo
Unser Zeichen lll-l/Mie/hei
Ansprechpartner KlausMiethke
Zimmer 4424
Telefon 02!18795-323
Telefax 021t879595-323
E-Mail klaus.miethke@hwk-

duesseldorf.de
Datum 20. Oktober 2015

Bebauungsplan Nr. 2-056-4 Bereich van-den-Bergh-Straße bis Klever Ring
Hier: unsere Stellungnahme zur Behördenbeteiligung gemäß 5 4 Abs. 2 in Verbindung mit $ 3 Abs.
2 Baugesetzbuch

Sehr geehrte Frau Robinson,

mit Schreiben vom 24.09.2015 baten Sie uns um Stellungnahme zum o.g. Planverfahren.

Wir beziehen zum vorliegenden Planentwurf insoweit Stellung, als wir keine Bedenken oder Anre-
gungen vortragen.

rüßen
MER DÜSSEIDORF

Mit freundlich
HANDWERKS

LL-
Klaus Miethke

Standortberater
Bauleitplanung/Stadtentwicklung

Georg-Schu I hoff-Platz I

40221 Düsseldorf
Postfach 102755
40018 Düsseldorf

Telefon 0211 8795-0
Telefax 0211 8795-1 l0
http://www.hwk-
duesseldorf .de

Volksbank Düsseldorf Neuss eG

BLZ 301 60213 I Konto 200 001 176

BIC GENODEDl DNE

|BAN DE02 3016 0213 0200 001 1 76

Postbank Köln
BLZ 370 1 00 50 / Konto 61 1 8-500
BIC PBNKDEFF

|BAN DE48 3701 0050 0006 1 18s 00
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Stadt Kleve
61 - Planen und Bauen
Landwehr 4-6
47533 Kleve

Bebauungsplan Nr. 2-056-4 für den Bereich van-den-Bergh Straße bis

Klever Ring

Hier: Öffentlichkeitsbeteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Beifügung einer uns legitimierenden Vollmacht zeigen wir an, dass

  in Kleve und betreibt auf diesem Grund-

stück einen großflächigen Lebensmittel-Discountmarkt. Wie Sie wissen,

beabsichtigt unsere Mandantin, diesen vorhandenen Discountmarkt auf

1.204 m2 Verkaufsfläche zu erweitem. Diese Erweiterung ist im Interesse

einer zukunftsftihigen wirtschaftlichen Erhaltung des Marktes erforderlich.

Mit der Erweiterung ist keine Veränderung oder Erweiterung des angebote-

nen Sortiments verbunden. Die Erweiterung dient alleine der komfortable-

ren Ausstattung des Marktes im Inneren durch breitere Gänge, niedrigere

Regale und einer besseren Warenpräsentation.

H610116
Textfeld
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Mit dem im Betreff genannten Bebauungsplan beabsichtigen Sie, ftir das Grundstück

ein Gewerbegebiet gem. $ 8 BauNVO 1990 festzusetzen und Einzelhandelsnutzungen

mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten auszuschließen. Eine

Bestandsschutzsicherung ist fi.ir das Vorhaben unserer Mandantin nicht enthalten. Die

Planung verstößt daher eklatant gegen schützenswerte Eigentumsinteressen unserer

Mandantin.

Angesichts des Umstandes, dass unsere Mandantin auf Grund der fehlerhaften Zurück-

stellung bisher einen Genehmigungsanspruch ftir die geplante Erweiterung hatte und

eine weitere Verhinderung des Vorhabens auch zu nicht unerheblichen Schadenersatz-

ansprüchen ftihren kann und hinsichtlich des planerischen Erfordemisses die entgegen-

stehenden Belange, nämlich das Interesse der Öffentlichkeit einerseits, das Einzelhan-

delskonzept umzusetzen und das private Interesse andererseits, den auf dem Grund-

stück vorhandenen Einzelhandelsbetrieb auch in Zukunft wirtschaftlich ftihren zu kön-

nen, ist dem Interesse unserer Mandantin an Durchführung der beabsichtigten Ver-

kaufsflächenerweiterung der Vorrang einzuräumen. Wir regen daher an, dass Sie dem

derueit gegebenen Genehmigungsanspruch nachkommen und das Planungsverfahren

unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes ggf. weiterführen. Die Nichtberücksich-

tigung der schützenswerten Belange unserer Mandantin ist jedenfalls offensichtlich

rechtswidrig. Wir bitten Sie höflich um Unterrichtung, wann mit der Öffentlichkeitsbe-

teiligung gem. $ 3 Abs. 2 BauGB zu rechnen ist und bitten auch um Nachricht über

den Zeitpunkt der durchzuftihrenden Öffentlichkeitsbeteiligung.

Für Rückfragen und Abstimmung stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung und ver-

bleiben



o

wird hicrm it vollmacht zu m einer/unserer außergerichtr ichen vertretu ng

in der Angelegenheit

und etwaige rveitere Betciligte

wegen:
ertcilt.

Die Vollmacht crmächtigt insbesondere
zu außergerichtlichen Verhandlungcn aller Art, zum Abschluss eines Vergleichs zur Vermeidung einesRechtsstreits;
in unfallsachen zur Gelt€ndmachung,-von Ansprüchen gegen schädiger, Fahrzeughalter und deren versicherer;zur Entgegennahme von Zahlungen, Wertsachän und U-rkindcn;
zur Stellung von strafanträgen sowic zu deren R{lcknahme, zur vertretung ats Nebenkläger in einemStrafverfahren;
zur Akleneinsichtl
zur Begrilndung und Aufirebung von vertragsverhältnissen, ar Abgabe und Entgegennahme von einseitigenwillcnserklärungen (2.8, Kundigungen) in- zusammenhang mit ier oben unter ..wegcn ...,, genanntenAngelegenheit.

7. zur Abgabejedweder Erklärung, zu Antragstellungen und

l.

2.
3.
4.

5.

6,

I

o
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Stadt Kleve
FB Planen und Bauen
Landwehr 4-6
47533 Kleve

 
 

 

 

 
 

Vorab per Telefax: 02821-84-414

Bebauungsplan 2-056-4

hier: öffentlichkeitsbeteiligung gem. $ 3 Abs.2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie wissen,        

      

 von uns beraten und vertreten. Eine auf

uns lautende Vollmacht liegt Ihnen im Planverfahren schon vor. Anderen-

fatls sind wir gerne bereit, Ihnen erneut eine uns legitimierende Vollmacht

nachzureichen.

Zu dem derzeit offenliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2-056-4

nehmen wir fi.ir unsere Mandantin wie folgl Stellung:

l.

Kleve und betreibt auf diesem Grundsttick einen großflächigen Le-

bensmittel-Discountmarkt. Wie Sie wissen, beabsichtigt unsere Mandantin

FB
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diesen Markt umzubauen. Zum Teil ist der Anbau eines Lagers sowie die Verändenrng

des Pfandbereichs und des Einbaus eines Backvorbereitungsraums vorgesehen, ztJm

anderen eine Vergrößerung der Verkaufsfläche auf etwa 1.244 m2. Entsprechende An-

träge sind gestellt, die von Ihnen zurückgestellt bzw. abgelehnt worden und derzeit im

Gerichtsverfahren rechtshängig sind. Zur Begrtindung der Notwendigkeit der Neu-

strukturierung des Lebensmittel-Discountmarktes verweisen wir auf unsere Ausfüh-

nrngen insbesondere im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung mit Schreiben

vom 31.03.2015. Dieses Schreiben wird ausdrücklich in Bezug genoilrmen.

2.

Die bisherige planungsrechtliche Situation stand der Erteilung der Genehmigung des

Vorhabens unserer Mandantin nicht entgegen. Das Grundstück liegt im Geltungsbe-

reich des noch rechtskräftigen Bebauungsplanes 2-056-0I, der am 19.07.1977 Rechts-

kraft erlangte und auf Grundlage der BauNVO 1968 ein Gewerbegebiet festsetzt. In

diesem Gewerbegebiet sind auch Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von

mehr als 800 m2 zulässig, soweit sie entsprechend $ ll Abs. 3 BauNVO 1968 nicht

vorwiegend der übergemeindlichen Versorgung dienen. Dass dies nicht der Fall ist,

wurde mit entsprechenden Gutachten nachgewiesen. Unsere Mandantin hat also auf

Grundlage des derzeit geltenden Planungsrechtes einen Genehmigungsanspruch.

3.

Mit dem nun in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan soll unserer Mandantin nicht

nur die sie begtinstigende ursprüngliche Planungsrechtslage genommen, sondem viel-

mehr der vorhandene Betrieb auf den passiven Bestandsschutz gesetzt werden. Nach

den textlichen Festsetzung unter Ziff. I.3 ist vorgesehen, im Plangebiet Einzelhandels-

betriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten entsprechend der

,,Klever Sortimentsliste" auszuschließen. Wie Sie deutlich gemacht haben, wollen Sie

die Erweiterung des bestehenden Marktes aufgrund dessen nicht genehmigen.

Die Planung widerspricht den Eigenttimer- und Betreiberinteressen unserer Mandantin.

Im Interesse der Fortentwicklung ihres Betriebes ist es ständig erforderlich, vorhande-

ne Einzelhandelsbetriebe den Marktanfordenrngen anzupassen, da anderenfalls die

Gefahr droht, dass die Einzelhandelsbetriebe in Zukunft nicht mehr wirtschaftlich be-

trieben werden können. Unsere Mandantin betreibt derzeit bundesweit eine Anpassung

ihrer bestehenden Lebensmittelmärkte an moderne Standards. Diese Anpassung mit

baulichen Eingriffen und auch Vergrößerungen von Flächen verbunden, die nicht mit
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einer Ausweitung des Sortimentes und in aller Regel auch nicht mit verstärk1en Aus-

wirkungen zusammenhängen. Das neue Filialkonzept sieht etwa vor, die derzeit in

Geschäften befindlichen höheren Regale zl redvzieren, lun diese sowohl ftir Kunden

als auch für Mitarbeiter leichter bedienbar zu machen. Gleichzeitig werden die Gänge

in den Lokalen verbreitert und ein größerer Bereich fi.ir das frische Angebot (Obst und

Gemüse) bereit gehalten, die marktähnlich angeboten werden. Für dies alles bedarf es

einer Flächenausdehnung, da diese Sortimente nicht übereinander gestapelt, sondem

wie auf einem Marktplatzinder Fläche ausgelegt werden müssen.

Eine bauliche Anpassung ist auch aus energetischen Gründen gefordert. Mit all diesen

Maßnahmen htingt weder eine Ausweitung des Sortimentes noch eine Vergrößerung

des zentrenrelevanten Randsortimentes zusammen, das nach wie vor 10 %o der Ge-

samtverkaufsfläche nicht übersteigen wird.

Mit der Reduzierung des Betriebes unserer Mandantin auf den passiven Bestands-

schutz wird nicht nur in die zukunftsorientierten Betreiberinteressen, sondem auch in

bestehende Eigentumsinteressen eingegriffen, sodass wir Sie bitten, von dieser Pla-

nung Abstand zu nehmen, jedenfalls aber den Bestandsschutz unserer Mandantin und

das bereits mehrfach dargelegte Erweiterungsinteresse zu berücksichtigen.

Wir biuen um Berücksichtigung dieser Stellungnahme und stehen für etwaige Ab-

stimmungen jederzeit gerne zur Verftigung.




